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 Veröffentlicht am 23.05.1996

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §14 Abs2;

VwGG §34 Abs2;

VwGG §35 Abs1;

Rechtssatz

Bei einer Beschwerde, die ohne weiteres Verfahren in nichtö7entlicher Sitzung gem § 35 Abs 1 VwGG als unbegründet

abzuweisen ist, erübrigt sich sowohl eine Entscheidung über den vom Bf gestellten Antrag auf Bewilligung der

Verfahrenshilfe als auch die Erlassung eines Auftrages an den Bf zur Beseitigung der der Beschwerdeschrift

anhaftenden Mängel.

Schlagworte

Mängelbehebung
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